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Konzept zum Schutz der Minderjährigen vor sexualisierter Gewalt

Einleitung:
Der Schutz von Kindern und Jugendlichen ist schon immer ein wichtiger Bestandteil der Arbeit im Verein. Kinder und Jugendliche entfalten ihre Persönlichkeit, lernen ihre Grenzen kennen und selbstbewusst ihre Meinung zu sagen. Sie werden als eigenständige Personen mit eigenem Willen und eigenen Bedürfnissen wahrgenommen und befähigt, zu selbstständigen Personen heranzuwachsen. 
Tätigkeitsausschluss einschlägig vorbestrafter Personen nach SGB VIII §72a mit Hilfe des erweiterten Führungszeugnisses alle 5 Jahre
Als Ansprechpartner dienen die Jugendleitung und die Präventionsbeauftragten des Vereins.
Ehrenkodex:
· Die Ehrenamtlichen werden vom Verein; Dachverband oder Jugendamt zu diesem Thema ausgebildet und regelmäßig weitergebildet. 
· Niemand wird zu einer Aktion, Übung, Trainingssequenz gezwungen
· Die Umgangssprache verzichtet auf sexistische und gewalttätige Äußerungen, falls solche sexualisierten Kommentare oder sexualisiertes Verhalten im Verein vorkommt, wird dies thematisiert.
· Bei geplanten Einzeltrainings oder Übungsstunden wird immer das „Sechs-Augen Prinzip“ und/oder das „Prinzip der offenen Tür“ eingehalten. D.h. wenn ein Einzeltraining stattfindet, muss ein weiterer Trainer/Übungsleiter bzw. eine weitere Person anwesend sein. Ist dies nicht möglich, sind alle Türen bis zur Eingangstür unverschlossen zu lassen. 
· Umkleideräume werden nur nach Klopfen und Aufforderung von den Ehrenamtlichen betreten.
· Ehrenamtliche MitarbeiterInnen duschen nicht gleichzeitig mit Kindern und Jugendlichen. Sie übernachten auch nicht in Zimmern gemeinsam mit den Minderjährigen.
· Ehrenamtliche verteilen keine Geschenke an einzelnen Kindern und Jugendliche (Bevorzugung, die ein Abhängigkeitsverhältnis schafft).
· Kinder und Jugendlichen werden nicht in den Privatbereich des Ehrenamtlichen (Wohnung, Haus, Garten, Boot, Hütte, usw.) mitgenommen. Die Regelung gilt auch für das Angebot der Übernachtung bei Wettkämpfen oder Veranstaltungen. 
· Ehrenamtliche teilen mit Kindern und Jugendlichen keine Geheimnisse.
Alle Absprachen, die ein Trainer/Übungsleiter mit einem Kind bzw. Jugendlichen trifft, können öffentlich gemacht werden. 
· Körperliche Kontakte sowie notwendige Körperberührungen (z.B. sportliche Hilfestellungen; in den Arm nehmen, um zu trösten oder Mut zu machen) müssen von den Minderjährigen erwünscht und gewollt sein und dürfen das pädagogische Maß nicht überschreiten.

· Wird von einer dieser Schutzvereinbarungen aus wohlüberlegten Gründen abgewichen, ist dies mit dem Vorstand des Vereins abzusprechen. Dabei sind die Gründe kritisch zu diskutieren. Erforderlich ist ein Einvernehmen beider über das sinnvolle und nötige Abweichen von der vereinbarten Schutzvereinbarung.
· Wenn ein Ehrenamtlicher des Vereins von diesen Schutzvereinbarungen abweicht, wird dies umgehend offen angesprochen.
· Alle im Verein wissen, auch Gleichgeschlechtlichkeit allein ist kein wirksamer Schutz.

Für Kinder und Jugendliche im Verein gilt: 
· Mein Körper gehört mir, ich setze die Grenzen für Berührungen.
· Ich habe das Recht, Nein zu sagen, wenn mich jemand auf eine Art berührt, die mir nicht gefällt
· Ich darf Nein sagen. Wenn jemand etwas Unangenehmes von mir verlangt, darf ich dies ablehnen, auch wenn diese Person erwachsen oder deutlich älter ist. 
· Mein Gefühl ist richtig, wenn ich etwas unangenehm finde, muss dieses Gefühl respektiert werden
· Ich habe keine Schuld. TäterInnen versuchen zwar, das Gefühl zu vermitteln, dass man selbst eine Mitschuld hat. Dies ist ein Trick. Schuld an den Übergriffen und allem was dazu gehört ist immer der Täter bzw. die Täterin.
· Hilfe holen: Ich benötige Hilfe von Gleichaltrigen und Erwachsenen. Ich habe das Recht, mir Hilfe zu holen, wenn es mich ängstigt oder ich mir über eine Situation ungewiss bin.

„Was du nicht willst was man dir tut, das füg auch keinem andren zu!“

Handeln bei einem „Verdachtsfall sexualisierte Gewalt“
· Gewichtigen Anhaltspunkte für eine Kindewohlgefährdung erkennen und schriftlich festhalten
· Der eigenen Wahrnehmung trauen und sie konkretisieren
· Was?
· Wann?
· Wo?
· Welche?
· Ruhe bewahren und nichts überstürzen! Nicht auf eigen Faust handeln!
· Dokumentation der Feststellungen bzw. der Informationen. 
· Zeitpunkt
· Art der Feststellung oder wörtlicher Inhalt der Information
· Reine Mitteilung dokumentieren, ohne Interpretation 
· Dem Betroffenen zuhören und Glauben schenken
· Weiter Schritte einleiten
· Information an Eltern – nur mit Absprache
· Nicht „über den Kopf“ des Betroffenen weg entscheiden 
· Keine Versprechungen abgeben!
· Kontakt zu den Ansprechpartnern im Verein aufnehmen und beraten.
· Wenn Wunsch erforderlich Kontaktaufnahm mit Fachberatungsstelle und/oder Jugendamt
· Bei Verhärtetem Verdachtsfall Kontaktaufnahme zu einem Rechtsbeistand.
· Abklärung, ob Polizei und Staatsanwaltschaft eingeschaltet werden muss
· Dokumentation aller Gespräche in zeitlicher Reihenfolge in Fallakte
· Sollte der Fall an die Öffentlichkeit geraten, muss offen kommuniziert werden, welche Schutz- und Präventionsmaßnahmen der Verein unternommen hat
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